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(3) Ein Konsul, der als Zeuge vorgeladen wird, darf in seiner 
dienstlichen Tätigkeit nicht behindert werden. Seine Aussage 
kann, soweit möglich, in seiner Wohnung oder im Konsulat 
oder als schriftliche Erklärung entgegengenommen werden.

Artikel 18

(1) Der Entsendestaat kann auf die in den Artikeln 15, 16 
und 17 festgelegten Privilegien und Immunitäten verzichten. 
Der Verzicht muß fijr jeden Einzelfall ausdrücklich schriftlich 
gegenüber dem Empfangsstaat erklärt werden.

(2) Erhebt ein Mitglied des Konsulats, das Immunität von 
der Gerichtsbarkeit genießen würde, eine Klage, so kann es 
sich in bezug auf eine Widerklage, die mit der Hauptklage in 
unmittelbarem Zusammenhang steht, nicht auf die Immunität 
von der Gerichtsbarkeit berufen.

(3) Der Verzicht auf die Immunität in einem Verfahren gilt 
nicht als Verzicht auf die Immunität von der Vollstreckung 
der Entscheidung; hierfür ist ein besonderer Verzicht erfor
derlich.

Artikel 19

Ein Mitglied des Konsulats ist im Empfangsstaat von öffent
lichen und persönlichen Leistungen jeglicher Art und den 
gegebenenfalls an ihrer Statt erhobenen Beiträgen befreit.

Artikel 20

(1) Die Konsularräumlichkeiten und die Wohnungen von 
Mitgliedern des Konsulats, die Eigentum des Entsendestaates, 
von ihm gemietet oder gepachtet sind, sind von allen staat
lichen, regionalen und kommunalen Steuern oder sonstigen 
Abgaben befreit, soweit diese nicht als Vergütung für be
stimmte Dienstleistungen erhoben werden.

(2) Die im Absatz 1 vorgesehene Steuerbefreiung gilt nicht 
für diese Steuern und sonstigen Abgaben, wenn sie nach den 
Rechtsvorschriften des Empfangsstaates von einer Person zu 
entrichten sind, die mit dem Entsendestaat Verträge geschlos
sen hat.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Beförderungsmittel, die 
Eigentum des Entsendestaates sind und ausschließlich Zwecken 
des Konsulats dienen, sinngemäß anzuwenden.

Artikel 21

(1) Ein Konsul und ein Konsularangestellter sind von allen 
Steuern und sonstigen Abgaben befreit; ausgenommen hier
von sind
1. indirekte Steuern und Abgaben, die normalerweise im 

Preis von Waren und Dienstleistungen enthalten sind;
2. Steuern und sonstige Abgaben von privatem, im Emp

fangsstaat gelegenen unbeweglichen Vermögen;
3. Erbschaftssteuern und Abgaben vom Vermögensübergang 

in bezug auf Vermögen im Empfangsstaat;
4. Steuern und sonstige Abgaben von privaten Einkünften, 

deren Quelle sich im Empfangsstaat befindet, sowie von 
dort gelegenem Vermögen;

5. Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben, die für be
stimmte Dienstleistungen erhoben werden;

6. Eintragungs-, Gerichts-, Beurkundungs-, Beglaubigungs-, 
Hypotheken- und Stempelgebühren.

(2) Ein Mitglied des dienstlichen Hauspersonals ist von 
Steuern und sonstigen Abgaben auf seine Dienstbezüge befreit.

(3) Beschäftigt ein Mitglied des Konsulats Personen, deren 
Bezüge nicht von der Lohnsteuer/Einkommensteuer im Emp
fangsstaat befreit sind, so hat es die Verpflichtungen einzuhal
ten, die ihm die Rechtsvorschriften dieses Staates in bezug auf 
die Erhebung der Lohnsteuer/Einkommensteuer auferlegen.

(4) Stirbt ein Mitglied des Konsulats, so unterliegt sein be
wegliches Gut, das sich nur deshalb im Empfangsstaat befin
det, weil sich der Verstorbene als Mitglied des Konsulats dort 
aufgehalten hat, im Empfangsstaat keinen staatlichen, regio
nalen oder kommunalen Erbschaftssteuern oder Abgaben vom 
Vermögensübergang.

(5) Der Empfangsstaat gestattet die Ausfuhr des beweglichen 
Gutes des Verstorbenen, mit Ausnahme von im Empfangsstaat 
erworbenen Gütern, deren Ausfuhr zum Zeitpunkt des Todes
falles verboten war.

Artikel 22

(1) Ein Mitglied des Konsulats ist in bezug auf seine Dienste 
für den Entsendestaat von den im Empfangsstaat geltenden 
Rechtsvorschriften über die Sozialversicherung befreit.

(2) Der Absatz 1 gilt auch für einen Angehörigen des priva
ten Hauspersonals, der ausschließlich bei einem Mitglied des 
Konsulats beschäftigt ist, sofern er
1. weder Staatsbürger des Empfangsstaates ist noch dort sei

nen Wohnsitz hat und
2. den im Entsendestaat oder in einem dritten Staat gelten

den Rechtsvorschriften über die Sozialversicherung unter
liegt.

(3) Ein Mitglied des Konsulats, das Personen beschäftigt, 
auf die der Absatz 2 nicht zutrifft, hat die Verpflichtungen zu 
beachten, die die Rechtsvorschriften des Empfangsstaates über 
die Sozialversicherung vorsehen.

Artikel 23

(1) Alle Gegenstände, Kraftfahrzeuge eingeschlossen, die für
den aihtlichen Gebrauch des Konsulats eingeführt werden, 
sind im Empfangsstaat in gleicher Weise von Zöllen, sonstigen 
Abgaben und von wirtschaftlichen Ein- und Ausfuhrbeschrän
kungen befreit, wie die Gegenstände, die zum amtlichen Ge
brauch der diplomatischen Vertretung des Entsendestaates 
eingeführt werden. »
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(2) Ein Konsul ist in gleicher Weise von der Zollkontrolle 
seines persönlichen Gepäcks, von Zöllen, sonstigen Abgaben 
und von wirtschaftlichen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen bei 
der Ein- und Ausfuhr von Gegenständen für den persönlichen 
Gebrauch .befreit, wie ein Mitglied des diplomatischen Perso
nals der diplomatischen Vertretung des Entsendestaates.

(3) Ein Konsularangestellter ist hinsichtlich der Ein- und 
Ausfuhr von Gegenständen, die zur ersten Einrichtung im 
Empfangsstaat bestimmt sind, von Zöllen, sonstigen Abgaben 
und von wirtschaftlichen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen in 
gleicher Weise befreit, wie das Mitglied des Verwaltungs- und 
technischen Personals der diplomatischen Vertretung des Ent
sendestaates.

(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Befreiungen be
ziehen sich nicht auf die Kosten für die Aufbewahrung, Lage
rung und den Transport der Gegenstände.
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Artikel 24

Der Empfangsstaat gewährt einem Mitglied des Konsulats 
Bewegungs- und Reisefreiheit, sofern das nicht seinen Rechts
vorschriften über den Aufenthalt in Gebieten, in die die Ein
reise und der Aufenthalt aus Gründen der staatlichen Sicher
heit verboten oder besonders geregelt ist, widerspricht.

Artikel 25

(1) Die Familienangehörigen genießen die den Mitgliedern 
des Konsulats durch diesen Vertrag gewährten Erleichterun
gen, Privilegien und Immunitäten unter der Voraussetzung, 
daß sie weder Staatsbürger des Empfangsstaates sind noch in


